
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 

Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz (OMK) 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit 

§ 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Konstanz am

22.07.2021, zuletzt geändert am 18.04.2024 folgende Betriebssatzung beschlossen.

Vorbemerkung 

Soweit in dieser Satzung Funktions- und Tätigkeitsbezeichnungen in männlicher Form ver

wendet werden, ist darunter auch die jeweils weibliche Form zu verstehen. Zur Gewährleistung 

der besseren Lesbarkeit der Satzung wurde darauf verzichtet, in jedem Einzelfall beide For

men in den Text aufzunehmen. 

§ 1 Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1) Die Stadt Konstanz bildet einen Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz in der je

weils geltenden Fassung (EigBG) und nach den Bestimmungen dieser Satzung.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz (OMK).

(3) Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird abgesehen.

§ 2 Gegenstand des Eigenbetriebs

(1) Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb des städtischen Orchesters „Bodensee

Philharmonie" sowie der Betrieb der „Musikschule der Stadt Konstanz".

(2) Das Orchester hat den Zweck, das Interesse und das Verständnis für symphonische

Musik zu fördern, am kulturellen Leben vor allem in Konstanz und der die Stadt umge

benden Regionen mitzuwirken sowie die kulturelle Zusammengehörigkeit der Länder des

Bodenseeraumes zu stärken.
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Eine erhebliche Verschlechterung liegt dann vor, wenn sich das Jahresergebnis gegen
über dem Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans von 5 % und mehr verschlechtert. Der 
geänderte Wirtschaftsplan ist von der Betriebsleitung zu erstellen, rechtzeitig über den 
Oberbürgermeister dem Orchester- und Musikausschuss zur Beratung zuzuleiten und 
dem Gemeinderat zur Feststellung vorzulegen. 

(4) Der Eigenbetrieb hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe des EigBG und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung die Geschäftsvorfälle sowie die Vermö
gens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung ersichtlich zu
machen sind. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs er
folgt auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB}.

§ 15 Bedienstete des Eigenbetriebs

(1} Die Betriebsleitung legt der Stadt Konstanz für jedes Wirtschaftsjahr den Entwurf einer 
Stellenübersicht der Angestellten, Mitarbeiter und Bediensteten des Eigenbetriebes vor, 
die als Teil des Wirtschaftsplans der Feststellung durch den Gemeinderat bedarf. 

(2) Von der Stellenübersicht darf abgewichen werden, wenn aus Gründen einer wirtschaftli
chen Führung des Eigenbetriebes eine unerhebliche Stellenvermehrung oder -hebung

erforderlich ist.

(3) Die Betriebsleitung entscheidet über die Einstellung und Entlassung der Verwaltungsan
gestellten bis einschließlich Entgeltgruppe 10 TVöD.

(4) Abs. 2 und 3 gelten auch für die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders
bewerteten Tätigkeit bei einem Angestellten, Mitarbeiter oder Bediensteten sowie für die
Festsetzung der Vergütung oder des Lohns, sofern kein Anspruch aufgrund eines Tarif
vertrages besteht.

§ 16 Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am am 01.09.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung 
für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz vom 19.12.1996 in der 
Fassung vom 27.11.2003 und vom 29.06.2006 außer Kraft. 
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Konstanz, den � • A • 2 2 . 
---------=--

Uli Burchardt 
Oberbürgermeister

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 23.05.2024 auf der Homepage der Stadt Konstanz.




